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Zu Frage I
Irn Rahmen von epidemiologischen Siudien gibt es statistisch lundierte Aussagen, die ernen
grundsäLlichen Zusammenhang zwischen hohen Lärmpegeln ab 65 dB(A) und
nachweisbaren Gesundheitsschäden aufzeigen {www.apuo.nrw.de).
Hieraus lassen sich allerdings keine quantitativen Aussagen für cöttingen ableiten, weil
notwendige Rahmendalen fehien (2.8. Dauer der Exposition an belasteten Straßen, fehlende
Meldedaten zii lärmbedingten Erkrankungen).
In ejner im Auflrag des |\.4inisteriums für Umvlelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Vebraucherschutz des Landes NRW veröfientlichten Studie
(http:l/www.aouo.!'tF,/v.de/Ddi/vo|beuqender qesundheitsschutz kuEfassuno.odf) wrd '
aufgezeigt, dass sich der Anteil der durch Verkehrslärm schwer belästigter Personen über
die Umsetzung technischer Lärmrninderungsmaßnahmen bei Fahrzeugen und -
Fahrbahnbelägen hinaus am stäksten durch wirksame Geschwjndigkeitsbeschränkung
vermindern lässt- Vekehrliche l/aßnahmen zur Lärmminderung und auch Luftreinhaltung
sollten möglichst in einem integrierten planungsprozess bearbeitet werden, um
Synergieeffel(e zu nutzen und andererseits konträr wirksame Maßnahmen auszuschließen.

Zu Frage 2
oie Wirksamkeit und Angemessenheit der MaBnahmen lässt sich derzeit durchaus
hinreichend beurteilen. Für Göllingen sinnvoll ist insbesondere, dass konkrele
Anforderungen des Lärmaktionsplans an die aktue'l lauiende Fonschreibung des
Verkehrsentwicklungsplans (Klimaplan Verkehr) integrier't werden können- Posiliv zu
beweden ist auch, dass bei der Erarbeilung und Aklualisierung des Luftreinhalteplans und
der Lärrnminderungsplanung eine Harmonisierung der Daten und Berechnungsgtundlagen
erfolgen konnte.

zu !.ßge 3
Eine Wirksamkeit der Maßnahmen von Lärmschutzmaßnahmen ist grundsä?lich gegebbn.
Dies dokumentieren wissenschaftliche Untersuchungen. Die Stadt Göttingen könnte nach
erfolgten LärmschuEmaßnahmen zur besseren Beurteilung der Ma8nahmen zwar
Belragungen durchführen lassen, diese dürften allerdings sehr stark von subjektiven
Einschätzungen geprägt sein.
Auf europäischer und nationaler Ebene wäre eine Vereinhdllichuno und verbindliche
Festlegung von Grenzwerten zur Gesundheitsvorsorge wünschenswen.


